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Gründung privatmedizinischer 
Teilberufsausübungsgemeinschaften
Verschiedene Landesärztekammern haben eine neue Empfehlung des Berufsrechtsausschusses 

der Bundesärztekammer übernommen, die jetzt mehr Klarheit und Rechtssicherheit bei zwei- 

oder mehrseitigen privatmedizinischen Teilberufsausübungsgemeinschaften gibt (s. Info). 
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Hintergrund

Die ausführliche Klarstellung der Kam-

mern war erforderlich gewesen, weil an

die Kammern Vertragskonzepte herange-

tragen wurden, die entweder nicht den

berufsrechtlichen oder steuerlichen An-

forderungen an eine Gesellschaft ent-

sprachen, oder von Umständen geprägt

wurden, die aus der Sicht der Kammern

ordnungspolitisch nicht vertretbar wa-

ren. Wie aus dem neuen Text deutlich (s.

Info), wollten Ärzte insbesondere an

Leistungen von Laborärzten oder Radio-

logen beteiligt sein, ohne dass sich die

historische Arbeitsteilung inhaltlich ver-

ändert hätte. 

Der Arzt schreibt im kurativen Bereich

eine Überweisung. Er klärt den Patienten

nicht über die gemeinsame Gesellschaft

auf. Es wird auch kein eigener Beratungs-

beitrag über die Gesellschaft eingebracht.

Dennoch erwartet der zuweisende Arzt,

dass der Radiologe die neutral zugewie-

sene Leistung über die Teilgemeinschaft

abrechnet und er dann über eine Ge-

winnbeteiligung an der Zuweisung parti-

zipiert. Hierin sehen die Kammern natur-

gemäß eine Umgehung des alten

Verbotes der Zuweisung gegen Entgelt.

Weder der zuweisende Arzt noch der er-

bringende Arzt erbringen eine nach Au-

ßen erkennbare andersartige, gemeinsa-

me Dienstleistung gegenüber dem

Patienten. 

Systematische Darstellung 
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notwendig

Mit der Neufassung der Texte zu dem

Thema Teilberufsausübungsgemein-

schaften kommt es zu mehr Vertragssi-

cherheit. Die Kammern bewerten dazu

nicht nur den formellen Vertragstext.

Oftmals ist es auch empfehlenswert, im

Vorfeld im Rahmen einer Anhörung die

Hintergründe des Konzeptes darzustel-

len. Ferner ist es zielführend, in einem

Anschreiben an die Kammer die medizi-

nischen, gemeinsamen Heilkundezwe-

cke, die tatsächlichen, andersartigen Pro-

zessabläufe und die Begründung für die

getroffene Gewinnabrede darzustellen.

Dies ist das, was im Text als „Gewinnver-

teilung aufgrund höchstpersönlicher er-

brachter Leistungen“ formuliert ist. Nur

auf diese Weise ist sichergestellt, dass die

notwendigen, zukünftigen Kooperations-

modelle nicht von vorneherein von Sei-

ten der Medien als missbräuchliche Ge-

staltungen abqualifiziert werden. 

Insbesondere ist es vorgekommen, dass

Ärztegruppierungen versucht haben, La-

borärzte zu veranlassen, unterhalb des

einfachen Satzes der GOÄ zu wirtschaf-

ten und damit selbst in Existenznot zu

kommen. Gleichzeitig gab es Tatbestän-

de, dass die Kammern befürchten muss-

ten, dass in einer Region durch den Zu-

sammenschluss von Ärzten jede Form

von Wettbewerb und Wahlfreiheit der

Patienten ausgeschaltet wurde. Darüber

hinaus liegt insbesondere bei erstat-

tungsfähigen, kurativen Leistungen der

Verdacht nahe, dass es zu nicht notwen-

digen Verordnungen kommt. Dies wäre

nur dann ausgeschaltet, wenn es z.B. ein

von der Privatärztlichen Verrechnungs-

stelle (PVS) entwickeltes Modul gäbe,

was jede Abweichung von der Norm auf-

deckt, wie es die Auffälligkeitsprüfung

im Kassenarztbereich automatisch vor-

sieht. 
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Hohe Sensibilität bei den Medien 

Keine andere Freiberuflergruppe hat so

stark die Möglichkeiten der Kooperation

innerärztlich erweitert, wie das neue li-

beralisierte Berufsrecht. Dies ist auf der

einen Seite ein berufspolitischer Hinweis

der Kammern an ihre Mitglieder zu koo-

perieren. Dennoch wird in der innerärzt-

lichen Diskussion – über die behauptete

schlechte wirtschaftliche Situation – oft

übersehen, wie gerade die Ärzteschaft

unter der Aufmerksamkeit von Verbrau-

cherschutzzentralen, Krankenkassen,

Krankenhäusern und politischen Partei-

en und sensationsdurstigen Journalisten

steht. 

Zuweisung gegen Entgelt – 
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Das Abgrenzungsmerkmal 

§ 31 Musterberufsordnung (MBO) lautet:

„Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestat-

tet, für die Zuweisung von Patientinnen

und Patienten oder Untersuchungsmate-

rial ein Entgelt oder andere Vorteile sich

Redaktionelle Klarstellung der Ärztekammern

Info

Beispiel der Neufassung durch die Hes-

sische Ärztekammer auf der Basis der

Delegiertenversammlung vom

25.11.2006: „Der Zusammenschluss zur

gemeinsamen Ausübung des Arztberu-

fes kann auch zum Erbringen einzelner

Leistungen erfolgen (Teilberufsausü-

bungsgemeinschaft), sofern er nicht ei-

ner Umgehung des § 31 (Zuweisung ge-

gen Entgelt) oder anderer Vorschriften

der Berufsordnung dient. Eine Umge-

hung liegt insbesondere dann vor, so-

weit sich der Beitrag des Arztes auf das

Erbringen medizinisch-technischer

Leistungen auf Veranlassung der übri-

gen Mitglieder einer Teilgemeinschaft

beschränkt oder der Gewinn ohne

Grund in einer Weise verteilt wird, wel-

cher nicht dem Anteil der persönlich er-

brachten Leistungen entspricht. Verträ-

ge sind der Kammer vorzulegen.“
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versprechen oder gewähren zu lassen

oder selbst zu versprechen oder zu ge-

währen.“

Historische, rechtliche 
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Ausgangssituation 

Bis zum Jahre 2004 galt das Prinzip der

Begrenzung ärztlicher Kooperationen auf

nur einen Standort mit der mehrheitli-

chen Ausprägung als Einzelpraxis. Das

Verbot der Zuweisung gegen Entgelt hat-

te mehrere Begründungsebenen: 

3 Der Patient sollte an einen jeweils ge-

eigneten Kollegen zur Weiterbehand-

lung im Rahmen der notwendigen 

Facharzthierarchie verwiesen werden, 

ohne im Hintergrund mitschwingende 

ökonomisch mitsteuernde Beweggrün-

de eines zusätzlichen Geldwertenvor-

teils. 

3 Der Patient sollte sich sicher sein, dass 

es nicht gerade zu dieser Überweisung 

aus verdeckten Motiven kommt. 

3 Gleichzeitig sollte dadurch sicherge-

stellt werden, dass es nicht durch sol-

che Geldflüsse zu den Wettbewerb 

verzerrenden Strukturen kommt. 

Neues Berufsrecht geht von 
überörtlicher Kooperation und 
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Wettbewerb aus 

Das neue Berufsrecht geht nunmehr da-

von aus, dass neben der Einzelpraxis an

einem Standort die überörtliche Berufs-

ausübungsgemeinschaft einen zentralen

Stellenwert gewinnt. Ein besonderes be-

rufspolitisches Anliegen ist es, dass es

durch fachgleiche und interdisziplinäre

überörtliche Zusammenschlüsse zu einer

gewissen lokalen Marktmacht kommt.

Diese soll sicherstellen, dass es nicht zu

Marktbedingungen kommt, die Ärzte be-

nachteiligen, weil auf der anderen Seite

Krankenkassen Sonderverträge anbieten

zu schlechten Preisen oder dass Kranken-

häuser und sonstige Investoren ambulan-

te Arztketten aufbauen, die den freibe-

ruflich kooperativen Gedanken vom

Markt verschwinden lassen. 

Somit ist es mit dem neuen Berufsrecht

möglich, dass Ärzte verschiedener Stand-

orte hintereinander geschaltet, gegenü-

ber dem Patienten in einer Versorgungs-

konzeption auftreten. Das gemeinsame

Ziel ist es, aus bisher getrennten Struktu-

ren durch verabredete Schwerpunktbil-

dung, elektronische Vernetzung, abge-

stimmte Investitionen eine neuartige, in

sich geschlossene Dienstleistung über

mehrere Standorte mit einem Mehrwert

für den Patienten und für die Arztpraxis

und die beteiligten Gesellschafter zu ent-

wickeln. 

Wenn die Arztpraxis sich nicht um eine

Vernetzung und ein gezieltes Zusam-

menwirken kümmert, kommt es in jeder

Stufe einer Überweisungs-Betreuungs-

kette zu Defiziten wie: Bei jeder Betreu-

ungsstufe entsteht eine neue Anamnese,

dennoch fehlen oft Informationen über

Medikamente, sonstige Labor- und Diag-

nostikbefunde, Erfahrungen des Arztes

aus der Vergangenheit. 

In jeder Stufe kommt es zu verteuernden

Doppeluntersuchungen und durch an-

dersartige Bewertungen im Rahmen von

Informationsverlusten ggf. auch zu ge-

sundheitsgefährdende Medikamenten-

verordnungen/sonstigen Behandlungs-

schritten. Neben den

Informationsverlusten und dem erhöh-

ten Zeitaufwand braucht oft ein Kranken-

haus zwei Tage mehr zu wiederum über-

flüssiger Abklärungsdiagnostik, bei der

man theoretisch auf hausärztliche und

fachärztliche Vorkenntnisse hätte zu-

rückgreifen können. 

Die überörtliche Zusammenarbeit eröff-

net also eine inhaltlich völlig andersarti-

ge Struktur der Zusammenarbeit, wie sie

bei dem heimlichen Delikt der Zuwei-

sung gegen Entgelt inhaltlich vorliegt. Bei

der gewerblichen, mehrwertsteuerpflich-

tigen Verprovisionierung eines unzuläs-

sigen Geldflusses bezüglich der Zuwei-

sung eines Patienten bleiben die Praxen

getrennt. Die Praxen treten im Rechtsver-

kehr nicht gemeinsam auf, sie haben ihre

Ablaufstrukturen nicht untereinander

modifiziert, sie haften nicht gemeinsam,

es kommt nicht zu einem zusätzlichen

Datenaustausch oder einer Absprache

über Investitionen, Personalschulung, ge-

meinsame medizinische Konzepte. Kenn-

zeichnend also sind mangelnde Arbeits-

teilung, mangelnde Investitionskonzepte,

Informationsverluste und Doppelunter-

suchungen. 

Teil 2 erscheint in der nächsten Ausgabe

H.-J. Schade, Rechtsanwalt

Broglie, Schade & Partner GBR, Wiesbaden

Internet: www.arztrecht.de
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